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Feststel I ung
Umfang der Steuerbefreiung
Die Könperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. I KStG von den Könperschaftsteuen befneit.
Sie ist nach § 3 Nn. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.
Hin$,eise zu steuenbegünstigten Zwecken
Die Körperschaft föndert im Sinne der §§ 51 ff. A0 ausschließlich und unmittelban folgende
geme i nnützige Zwecke:
- Fönderung des öffentlichen Gesundheltswesens und

den öffentlichen Gesundheitspflege (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 A0)

Hinweis zur Ausstel Iung von Zuwendungsbestätigungen
Die Könpenschaft ist benechtigt, fün Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschniebenem Vondruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-
stellen. Die amtlichen Musten fün die Ausstellung steuerlichen Zuwendungsbestätigungen stehen im
Intennet unter https://www.formulane-bfinv.cle als ausfül lbane Formulare zun Verfügung.

Die Könperschaft ist benechtigt, für Mitg'liedsbeiträge Zuwenclungsbestätigungen nach amtlich vonge-
schriebenem Vondnuck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

Zuwendungsbestät'i gungen f ün Spenden und ggf . Mjtg'l iedsbeiträge dünfen nur ausgestel'l t r,verden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht 1ängen als fünf Jahne zurück1iegt. Die Flist
ist taggenau zu benechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen
Wen vorsätzl ich oder gnob fahrlässig eine unnichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst, class zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
zwecken venwendet wenden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei y,rird die entgangene Einkommen-
steuen oder Körperschaftsteuer mit 30'/., die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der zuwen-
dung angesetzt (§ 1Ob Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nn. 5 GewStG).

Hi nwei se zum Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalentnägen, die bis zum 31.12-2027 zuflieBen, neicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzugnach§44aAbs.4und7SatzINr.tsoryieAbs.4bSatz1Nr.3undAbs.10
Satz i Nr. 2 ESIG die Vorlage dieses Bescheides oden die Überlassung einer Kopie dieses Be-
scheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für dje Erstattung von Kapitalertragsteuer
nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nn. 3 ESIG durch das depotfühnende Knedit-, Finanzd'ienstleistungs- oden
Wentpapierinstitut.

Die Vonlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Entnäge in einem wintschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, fün den die Befreiung von den Körperschaftsteuen ausgeschlossen ist.
AnrErkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von clen tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - SSf. im Rahmen ei-
nen Außenprüfung - untenfiegt. Die tatsächliche Geschäftsfühnung muss auf die ausschließfiche
und unmittelbane Erfüllung den steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen den
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig dunch ondnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Venmögensübensicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück-
iagen) nachgewiesen werden (§ 63 A0).

***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****
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Er I äuterungen

Datenschutzhintlteis:

Infonmationen üben die Verarbeitung pensonenbezogenen Daten in der Steuenverwaltung und über Ihne
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sot^,ie über Ihne Ansprechpartnen in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem a'l lgemeinen Infonmationsschneiben der Finanzverll,altung. D'ieses
Informationsschneiben finden Sie unten trlwt.rr.finanzamt.de (unten der Rubnik "Datenschutz") oden
enhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Recht sbehe I fsbe I ehrung
Gegen diesen Freistel 1 ungsbescheid ist den Einspruch gegeben.
Ein Einspnuch ist jedoch ausgeschlossen, soweit diesen Bescheid einen Verwa'ltungsakt ändert oden
ersetzt, gegen den ein zu'lässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zu1ässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwende anhängig ist. In diesem Fal I wind der neue
Venwa'ltungsakt Gegenstand des Rechtsbehe'lfsvenfahnens. Dies gi 1t auch, soweit sich ein
angefochtenen Vonauszahlungsbescheid durch die Jahressteuerfestsetzung enledigt,
Der Einspnuch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schniftl ich einzureichen, diesem elektronisch
zu übenmitteln oder dort zur Niederschlift zu enk'länen.
Dje Frist für' die Ein'legung eines Einspruchs betnägt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an clem Ihnen diesen Bescheid bekannt gegeben wonden ist. Bei Zusendung durch einfachen
Brief oden Zustellung mitte'ls Einschreiben dunch Ubergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag
nach Aufgabe zun Post als betltinkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt
zugegangen i st .

Bei Zustel lung mit Zuste'l lungsurkunde oden mitte'ls Einschreiben mit Rückschein oder gegen Em-
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.
Bei Einlegung des E inspruchs sol I den Venwal tungsakt bezeichnet wenden, gegen den s"ich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwietlleit den Verwaltungsakt angefochten wind. Ferner
sol'len die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angefühnt wenden.

Zu Ihrer Infonmation:
Wenn S'ie beabsichtigen, einen Einspnuch elektnonisch einzulegen, wird empfohlen, den Einspnuch
über "Mein ELSTER" (www.e'lster.de) oder jede andere Steuer-Softwane, d'ie die Mögl ichkeit des
elektronischen Einspnuchs anbietet, zu übenmitte'ln.

wei tene Informat ionen

öffnungszeiten:

Al lgemeine Spnechzeiten Senvice- / Informationsstel le
Mo. - Do. O8:3O - 12:OO Uhr Mo. - Do. O7:OO - I2:OO Uhr
und nach Veneinbarung Do. 12:OO - 17:OO Uhr

Nahverkehnsanbi ndung :

Bus SB1, SB3, 71, 4O7, 41O, 431, 432,
434, 435, 437, 491 bis Haihover Straße
RE4, R833, Bus 494 bis Bahnhof
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